
 

Auszug aus 
 

Staatsvertrag 
zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)* 

 

Erster Abschnitt 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Ziele des Staatsvertrages 

 

Ziele des Staatsvertrages sind 

 

1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die 

Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen, 

 

2. das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung 

in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Ausweichen auf 

nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

 

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

 

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor 

betrügerischen Machenschaften geschützt und die mit Glücksspielen verbundene 

Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden. 

 

 

 
 
 
 

                                                           
* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EG Nr. L 204/S. 
37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 
1998 (ABI. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden. 
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§ 2 
Anwendungsbereich 

 

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veranstaltung, die Durchführung und die 

Vermittlung von öffentlichen Glücksspielen. Für Spielbanken gelten nur die §§ 1, 3 bis 8, 20 

und 23. 

 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer 

Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz 

oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Entscheidung über den Gewinn hängt in 

jedem Fall vom Zufall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Ausgang zukünftiger 

Ereignisse maßgeblich ist. Auch Wetten gegen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang 

eines zukünftigen Ereignisses sind Glücksspiele. 

 

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen größeren, nicht geschlossenen 

Personenkreis eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder es sich um 

gewohnheitsmäßig veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen 

geschlossenen Gesellschaften handelt. 

 

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Abs. 1, bei dem einer Mehrzahl von Personen die 

Möglichkeit eröffnet wird, nach einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Entgelt 

die Chance auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine Lotterie. Die Vorschriften über 

Lotterien gelten auch, wenn anstelle von Geld Sachen oder andere geldwerte Vorteile 

gewonnen werden können (Ausspielung). 

 

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, wo dem Spieler die Möglichkeit 

zur Teilnahme eröffnet wird. 

 

(5) Annahmestellen und Lotterie-Einnehmer sind in die Vertriebsorganisation von 

Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 eingegliederte Vermittler. 

 

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne Annahmestelle oder 

Lotterieeinnehmer zu sein, 
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1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt oder 

 

2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammenführt und deren 

Spielbeteiligung dem Veranstalter – selbst oder über Dritte – vermittelt, 

 

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese Tätigkeit nachhaltig Gewinn 

zu erzielen. 

 

 

§ 4 
Allgemeine Bestimmungen 

 

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis der zuständigen Behörde des 

jeweiligen Landes veranstaltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das 

Vermitteln ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) ist verboten. 

 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder das Vermitteln des 

Glücksspiels den Zielen des § 1 zuwiderläuft. Die Erlaubnis darf nicht für das 

Vermitteln nach diesem Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele erteilt werden. Auf 

die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch. 

 

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen darf den 

Erfordernissen des Jugendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von 

Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben 

sicherzustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. 

 

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet ist 

verboten. 

 

 

§ 5 
Werbung 

 

(1) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur Vermeidung eines 

Aufforderungscharakters bei Wahrung des Ziels, legale Glücksspielmöglichkeiten 

anzubieten, auf eine Information und Aufklärung über die Möglichkeit zum Glücksspiel 

zu beschränken. 
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(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht in Widerspruch zu den Zielen des § 1 

stehen, insbesondere nicht gezielt zur Teilnahme am Glücksspiel auffordern, anreizen 

oder ermuntern. Sie darf sich nicht an Minderjährige oder vergleichbar gefährdete 

Zielgruppen richten. Die Werbung darf nicht irreführend sein und muss deutliche 

Hinweise auf das Verbot der Teilnahme Minderjähriger, die von dem jeweiligen 

Glücksspiel ausgehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten. 

 

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fernsehen (§§ 7 und 8 

Rundfunkstaatsvertrag), im Internet sowie über Telekommunikationsanlagen 

verboten. 

 

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten. 

 

 

Siebter Abschnitt 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 

§ 25 
Weitere Regelungen 

 
(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach Inkrafttreten des Staatsvertrages 

abweichend von § 4 Abs. 4 bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung im 

Internet erlauben, wenn keine Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen und 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

1. Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spieler wird durch 

Identifizierung und Authentifizierung gewährleistet; die Richtlinien der 

Kommission für Jugendmedienschutz zur geschlossenen Benutzergruppe sind 

zu beachten. 

 

2. Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden Einsatzgrenzen, die 1000 

Euro pro Monat nicht überschreiten dürfen, und des Kreditverbots ist 

sichergestellt. 
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3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung und die Möglichkeit 

interaktiver Teilnahme mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe sind 

ausgeschlossen; davon kann regelmäßig bei Lotterien mit nicht mehr als zwei 

Gewinnentscheiden pro Woche ausgegangen werden. 

 

4. Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik wird sichergestellt, dass nur 

Personen teilnehmen können, die sich im Geltungsbereich der Erlaubnis 

aufhalten. 

 

5. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets angepasstes Sozialkonzept 

ist zu entwickeln und einzusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu 

evaluieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


